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Drucksachen-Nr. 21-26/1718 

Stadtwerke 
 

 

 Friedberg, den 14.01.2026 
  
 

Beratungsfolge  

Betriebskommission der Stadtwerke der Stadt Friedberg (Hessen) Entscheidung 

Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entscheidung 

Ausschuss für Energie, Wirtschaft und Verkehr Entscheidung 
Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 

Stadtverordnetenversammlung Entscheidung 
  
 
 
Titel 
 
Klimaschutzkonzept Friedberg 2025 
 
Beschlussentwurf: 
 

Das Klimaschutzkonzept 2025 in der Kurz- und Langfassung inklusive des angepassten Anhangs 1 

wird beschlossen. 

 
  
Sach- und Rechtslage: 
Das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Friedberg wurde 2015 erstellt und diente in den vergangenen 

Jahren als strategische Grundlage für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung.  

 

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen, neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

technologischer Entwicklungen sowie der ambitionierten Klimaschutzziele auf Bundes- und 

Landesebene wurde das Konzept im Jahr 2025 umfassend aktualisiert. Das neue Klimaschutzkonzept 

2025 knüpft an die bisherigen Erfahrungen an, bewertet den Fortschritt seit 2015 und formuliert 

konkrete Handlungsansätze für die kommenden Jahre bis 2045. 

 

Das Klimaschutzkonzept ist ein übergeordnetes Rahmenwerk, das Ziele, Leitlinien und grundlegende 

Handlungsansätze in der Querschnittsaufgabe Klimaschutz für die Stadt Friedberg beschreibt. Es gibt 

Orientierung, wohin sich die Stadt Friedberg im Bereich Klimaschutz entwickeln möchte und erläutert 

die Hintergründe und Begründungen für diese Zielrichtung. Das Konzept hat empfehlenden Charakter 

und bildet die Grundlage für weitere politische sowie strategische Entscheidungen. 

 

Ein Klimaschutzkonzept umfasst eine systematische Bestandsaufnahme der aktuellen 

Treibhausgasemissionen, eine Analyse der vorhandenen Potenziale zur Seite 2 von 3 

Emissionsminderung sowie die Entwicklung konkreter Maßnahmen, mit denen die Klimaziele erreicht 
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werden können. Ziel ist es, sowohl die gesetzlichen Anforderungen an den kommunalen Klimaschutz 

zu erfüllen als auch lokale Handlungsmöglichkeiten und Prioritäten aufzuzeigen. 

 

Das aktualisierte Klimaschutzkonzept 2025 besteht aus zwei Fassungen: 

 

• Kurzfassung: 

 

Eine übersichtliche Darstellung der wesentlichen Inhalte, Ziele und Maßnahmen für die politische 

Beratung und öffentliche Kommunikation. 

 

• Langfassung: 

 

Eine ausführliche technische und fachliche Dokumentation mit folgenden Inhalten: Emissionsbilanz, 

Potenzialanalyse, Szenarienentwicklung, Maßnahmentabelle mit Zuständigkeiten.  

 

 

 

Die Vorstellung und Beratung des aktualisierten Klimaschutzkonzeptes 2025 in der 

Betriebskommission dient der Information und inhaltlichen Vorbereitung auf den weiteren Gremienlauf 

sowie die anschließende politische Beratung und Beschlussfassung in den zuständigen Gremien.  

 

 

Hinweis: 

 

Das Klimaschutzkonzept wurde in der Betriebskommissionssitzung am 10.09.25 bereits 

vorgestellt. Im Nachgang zur Sitzung wurde die Maßnahmentabelle im Anhang 1 der 

Langfassung aktualisiert und die Aktualisierung mit dem AfSLuR sowie dem Eigenbetrieb 

Entsorgungsbetriebe abgestimmt. Die Durchführung des Umlaufverfahrens war aufgrund 

fehlender Kapazitäten auf Seiten des Erstellers der Vorlage bisher nicht möglich. 

 
 
   

Anlage/n: 

Anlage 1_Klimaschutzkonzept Friedberg 2025_Langfassung_DIGITAL_13.01.2026 
Anlage 2_Klimaschutzkonzept Friedberg 2025_Kurzfassung_14.01.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dahlhaus)      (Knuhr) 
 Dezernent Betriebsleiter 
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Die Betriebskommission hat am 15.01.2025 beschlossen: F.d.R.: 

-   wie von der Betriebsleitung vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Der Magistrat hat am .................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie von der Betriebskommission vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Der Ausschuss f. Energie, Wirtschaft und Verkehr  

hat am ................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Magistrat vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Der Haupt- und Finanzausschuss  

hat am ................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Magistrat vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Die Stadtverordnetenversammlung  

hat am ................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Magistrat vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
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